
Eigentum, Guthaben, Rechte, Anrechte und Interessen innerhalb Deutsch
lands, die irgendeiner der Vereinten Nationen oder ihren Staatsangehörigen 
gehören oder ihnen bei Kriegsausbruch oder zu irgendeinem Zeitpunkte seit 
Ausbruch des Krieges zwischen Deutschland und der betreffenden Nation 
oder seit der Besetzung durch Deutschland irgendeines Teiles seiner Gebiete 
gehört haben. Die deutschen Behörden sind verantwortlich für die Sicher
stellung, Aufrechterhaltung und Verhinderung von Verschleuderung alles 
solchen Eigentums, solcher Guthaben, Rechte, Anrechte und Interessen und 
für die Übergabe derselben, intakt auf Aufforderung der Vertreter der 
Alliierten. Zu diesem Zweck müssen die deutschen Behörden alle Auskunft 
erteilen und Mittel zur Verfügung stellen, die zur Auffindung solchen 
Eigentums, soldier Guthaben, Rechte, Anrechte und Interessen erforder
lich sind.

c) Alle Personen in Deutschland, in deren Besitz sich derartiges 
Eigentum, derartige Rechte, Anrechte und Interessen befinden, sind 
persönlidi dafür verantwortlich, daß sie angemeldet und bis zur Übergabe 
in der Weise, die ihnen vorgeschrieben werdeh kann, sichergestellt 
werden.

20. Die deutschen Behörden müssen kostenlos solche deutschen Zah
lungsmittel liefern, wie sie von den Vertretern der Alliierten benötigt 
werden, und müssen alle Bestände an den von den Vertretern der Alli
ierten während der militärischen Handlungen oder Besamung heraus
gegebenen alliierten Geldmittel in deutscher Währung innerhalb eines von 
den Vertretern der Alliierten festzusetzenden Zeitraumes und zu deren 
Bedingungen zurückziehen und in deutscher Währung einlösen und 
müssen diese Zahlungsmittel kostenlos den Vertretern der Alliierten aus
händigen.

21. Die deutschen Behörden müssen allen Anordnungen nachkommen, 
die von den Vertretern der Alliierten zur Bestreitung der Kosten für die 
Verpflegung, den Unterhalt, die Besoldung, Unterkunft und den Transport 
der in Deutschland unter der Autorität der Vertreter der Alliierten stehen
den Streitkräfte und Dienststellen, der Kosten der Durchführung der 
bedingungslosen Kapitulation und Bezahlung aller von den Vereinten 
Nationen in irgendwelcher Form geleisteten Unterstützungen getroffen 
werden.

22. Die Vertreter der Alliierten werden alle die oben in Paragraph 12 
angeführten und von ihnen im Zusammenhang mit der Durchführung 
von Kampfhandlungen gegen irgendein Land, mit dem sich irgendeine 
ihrer Regierungen im Kriegszustand befindet, benötigten Gegenstände 
(innerhalb oder außerhalb Deutschlands) übernehmen und uneingeschränkt 
benutjen.

Abschnitt VII
23. a) Kein Handelsschiff, einschließlich Fischerei- oder anderer 

Schiffe, darf von irgendeinem deutschen Hafen, es sei denn mit der Er
laubnis oder auf Befehl der Vertreter der Alliierten auslaufen. Deutsche 
Schiffe in Häfen außerhalb Deutschlands müssen im Hafen verbleiben.
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